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Begründung:

für die +.  Anderung des Be-

bauungsplanes Nr.  58

l .

Die 4.  Änderung des Bebauungsplanes Nr.  5g umfaßt
das Gebiet  zwischen dem Fußweg Längs der Bahn, der
Nikolaus-Matthiesen-straße, dem 0chsenweg, der Husumer
Straße und dem Wedinger Weg.

2. Städtebaul iche Maßnahmen

Der Bebauungsplan Nr.  5B setzt  fest ,  daß außerhalb

der überbaubaren Frächen Garagen nicht  err ichtet

werden können. Bedingt dadurch mußten Anträge auf Er-

r ichtung von Garagen abgelehnt werden, da sie der Fest-

setzung widersprachen.

lm Planbereich wurde im Rahmen der Festsetzungen auf-
grund wir tschaft l icher über legungen eine erhebl ich

größere Anzahl  von Einfami l ienhäusern auf k le ineren

Grundstückenrals durch den Bebauungspran vorgesehen,

err ichtet .  Da die überbaubare Fläche ars Festsetzung

konstant bl ieb,  ergaben sich tür  e inzelne Grundstücke
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Probleme rdie Garagen innerhalb

der bebaubaren Fläche unterzubr ingen.

Durch die Streichung dieses Textes soI Ien für die

einzelnen Grundstückseigentümer Er le ichterungen bei

der Err ichtung von Garagen ermögl icht  werden. Beein-

trächt igungen des Straßenbi ldes s ind nicht  zu erwarten,

da durch die Garagenverordnung zur Landbauordnung geregel t

is t ,  daß die Garagen einen Abstand von 6 m zur Straße

einhal ten müssen.

Von einer Bürgerbetei l igung nach $ e a Abs. 2 Bundesbau-

gesetz,  wird nach Abs. 4 Li t t .  2 des S abgesehen, da sich

die Anderung des Bebauungsplanes auf die al lgemeinen

Ziele und Zwecke der Planung nur unwesent l ich auswirkt .

Im Auftrage
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